
Anlagebedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi
schen den Anlegern und der

Paribus Immobilienfonds München Taunus
straße GmbH  & Co. geschlossene Invest
mentKG mit Sitz in 22767 Hamburg, König
straße 28 (nachfolgend „Investmentgesell
schaft“ genannt)

extern verwaltet durch die 
Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft 
mbH mit Sitz in 22767 Hamburg, Königstra
ße 28 (nachfolgend „Kapitalverwaltungsge
sellschaft“ genannt)

für den von der Kapitalverwaltungsgesell
schaft verwalteten geschlossenen Publi
kumsAIF, die ab dem 1. September 2022 nur 
in Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag 
der Investmentgesellschaft gelten.

A. Vermögensgegenstände

Die Investmentgesellschaft darf folgende 
Vermögensgegenstände erwerben:

1. Sachwerte in Form von Immobilien gemäß 
§ 261 Absatz 1 Nr. 1 i. V. m. Absatz 2 Nr. 1 
KAGB,

2. Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die 
nach dem Gesellschaftsvertrag oder der 
Satzung nur Vermögensgegenstände im 
Sinne der Nummer 1 sowie die zur Bewirt
schaftung dieser Vermögensgegenstän
de erforderlichen Vermögensgegenstän
de oder Beteiligungen an solchen Gesell
schaften erwerben dürfen (nachfolgend 
„Objektgesellschaft“),
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3. Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB 
sowie

4. Bankguthaben gemäß § 195 KAGB.

B. Anlagegrenzen

1. Die Investmentgesellschaft hat die Immo
bilie in München, Taunusstraße 31, 33 und 
37, 80807 München (nachfolgend „Immo
bilie“) erworben.

2. Von der Investmentgesellschaft kön
nen Geldmarktinstrumente gemäß § 194 
KAGB und Bankguthaben gemäß § 195 
KAGB jeweils in Höhe von bis zu 20 % 
des Wertes der Investmentgesellschaft 
zu Zwecken des Liquiditätsmanage
ments gehalten werden. Die Anlage
grenzen gemäß dieser Ziffer B.2. gelten 
nicht ab dem Beginn der Liquidation der 
Investmentgesellschaft und/oder Liqui
dation der Objektgesellschaft. Zudem 
gelten die Anlagegrenzen gemäß die
ser Ziffer B.2. nicht für den Fall des Ver
kaufs und/oder des Untergangs der Im
mobilie oder im Falle des Verkaufes des 
an der Objektgesellschaft gehaltenen 
Kommanditanteils.

3. Mindestens 75 % des Wertes der Invest
mentgesellschaft sind – ggf. mittelbar – 
in Immobilien investiert, die zusätzlich 
mindestens zwei der folgenden Voraus
setzungen erfüllen: 

a. Energieverbrauch: Der Endenergiever
brauch der Immobilie für Wärme und 
Strom liegt zum Zeitpunkt der Inkraft
treten dieser Anlagebedingungen bei 
maximal 90 kWh/qm pro Jahr. Die Er
mittlung dieses Energieverbrauchs
wertes erfolgt im Jahr 2022 auf Basis 
des Energieverbrauchs/bedarfsaus
weises. 

b. Dekarbonisierungspfad: Die Immobilie 
wird ab dem Inkrafttreten dieser Anla
gebedingungen mit einem EUkonfor
men Dekarbonisierungspfad mit dem 
Klimaziel der Begrenzung der globalen 
Erderwärmung auf 1,5°C bis zum Jahr 
2050 bewirtschaftet. Die CO2Emissi
onen der Immobilie wird mit den vom 
Forschungsprojekt „Carbon Risk Real 
Estate Monitor“ (CRREM) veröffent
lichten Zielpfaden zur systematischen 
Reduzierung des CO2Ausstoßes in Ge
werbeimmobilien oder vergleichbaren 
Bewertungssystemen abgeglichen. 

c. Nutzung der Immobilie: Die Immobilie 
darf nicht für die Branchen Rüstung, 
Nukleare Energien, Tabak und tabak
bezogene Produkte, Pornografie sowie 
Glücksspiel genutzt werden. 

d. Die Immobilie ist auf mindestens 80 % 
der Fläche barrierefrei.

4. Die Investmentgesellschaft wird Inves
titionen ausschließlich in Euro tätigen.

C. Anleger

Aufgrund dessen, dass die Investmentge
sellschaft nur in die Immobilie gemäß Ziffer 
B.1. – und somit ohne Einhaltung des Grund
satzes der Risikomischung im Sinne des 
§ 262 Absatz 1 KAGB – investiert, können 
die Anteile an der Investmentgesellschaft 
künftig nur von Anlegern im Sinne des § 262 
Absatz 2 Nr. 2 KAGB in Verbindung mit § 1 Ab
satz 19 Nr. 33 lit. a) lit. bb) bis ee) KAGB erwor
ben werden. Dies gilt nicht für die Anleger, 
die an der Investmentgesellschaft bereits 
vor dem 1. September 2022 beteiligt gewe
sen sind.
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D. Leverage und Belastungen

1. Für die Investmentgesellschaft dürfen 
Kredite bis zur Höhe von 150 % des ag
gregierten eingebrachten Kapitals und 
noch nicht eingeforderten zugesagten 
Kapitals der Investmentgesellschaft – 
berechnet auf der Grundlage der Be
träge, die nach Abzug sämtlicher direkt 
oder indirekt von den Anlegern getra
gener Gebühren, Kosten und Aufwen
dungen für Anlagen zur Verfügung ste
hen – aufgenommen werden, wenn 
die Bedingungen der Kreditaufnahme 
marktüblich sind.

2. Bei Berechnung der vorgenannten 
Grenzen sind Kredite, welche Gesell
schaften im Sinne des § 261 Absatz 1 
Nr. 3 KAGB aufgenommen haben, ent
sprechend der Beteiligungshöhe der 
Investmentgesellschaft zu berück
sichtigen.

3. Die Belastung von Vermögensgegen
ständen, die zur Investmentgesell
schaft gehören, sowie die Abtretung 
und Belastung von Forderungen aus 
Rechtsverhältnissen, die sich auf die
se Vermögensgegenstände beziehen, 
sind zulässig, wenn dies mit einer ord
nungsgemäßen Wirtschaftsführung 
vereinbar ist und die Verwahrstelle den 
vorgenannten Maßnahmen zustimmt, 
weil sie die Bedingungen, unter de
nen die Maßnahmen erfolgen sollen, 
für marktüblich erachtet. Zudem darf 
die Belastung insgesamt 150 % des 
aggregierten eingebrachten Kapitals 
und noch nicht eingeforderten zuge
sagten Kapitals der Investmentgesell
schaft – berechnet auf der Grundlage 
der Beträge, die nach Abzug sämtlicher 
direkt oder indirekt von den Anlegern 
getragener Gebühren, Kosten und Auf
wendungen für Anlagen zur Verfügung 
stehen – nicht überschreiten.

4. Die vorstehenden Grenzen für die Kre
ditaufnahme und die Belastung gelten 
nicht während der Dauer des erstma
ligen Vertriebs der Investmentgesell
schaft, längstens jedoch für einen 
Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn 
des Vertriebs.

E. Derivate

Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand 
haben, dürfen nur zur Absicherung der von 
der Investmentgesellschaft jeweils gehal
tenen Vermögensgegenstände gegen ei
nen Wertverlust getätigt werden.

F. Anteilsklassen

Es werden zwei Anteilsklassen (An
teilsklasse 1 und Anteilsklasse 2) gemäß 
den §§ 149 Absatz 2, 96 Absatz 1 KAGB ge
bildet. Die Anteilsklassen unterscheiden 
sich nach Maßgabe dieser Anlagebedin
gungen und dem Gesellschaftsvertrag 
der Investmentgesellschaft hinsichtlich 
der Kosten und Gebührenstruktur. Die 
Anteilsklassen unterscheiden sich nach 
Maßgabe des Gesellschaftsvertrages der 
Investmentgesellschaft weiterhin hin
sichtlich der vermögensrechtlichen Teil
habe an dem Ergebnis der Investmentge
sellschaft (insbesondere hinsichtlich der 
Gewinn und Verlustverteilung und den 
Auszahlungen).

Im Übrigen weisen die Kommanditanteile 
an der Investmentgesellschaft die glei
chen Ausgestaltungsmerkmale auf. Der 
Wert des Anteils ist für jede der beiden 
Anteilsklassen gesondert zu errechnen 
(§ 96 Absatz 1 S. 4 KAGB).

G. Ausgabepreis, Ausgabeaufschlag 
und Initialkosten

1. Ausgabepreis

Der Ausgabepreis für einen nach dem 
1. September 2022 beitretenden Anleger 
entspricht der Summe des von dem Anle
ger übernommenen Zeichnungsbetrages 
und des Ausgabeaufschlages. Der Zeich
nungsbetrag muss für jeden Anleger min
destens 20.000 Euro betragen. Ein hö
herer Zeichnungsbetrag muss ohne Rest 
durch 1.000 teilbar sein.

2. Summe aus Ausgabeaufschlag und 
Initialkosten

Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag 
und den während der Beitrittsphase an
fallenden Initialkosten beträgt maximal 

14,2 % des Ausgabepreises. Dies ent
spricht 14,9 % des von dem Anleger über
nommenen Zeichnungsbetrages.

3. Ausgabeaufschlag

Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 5 % 
des von dem Anleger übernommenen 
Zeichnungsbetrages. Es steht der Kapital
verwaltungsgesellschaft frei, einen nied
rigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.

4. Initialkosten

Neben dem Ausgabeaufschlag werden 
der Investmentgesellschaft in der Plat
zierungsphase einmalige Kosten in Höhe 
von bis zu 9,9 % der Kommanditeinlage 
belastet (Initialkosten). Die Initialkosten 
sind spätestens mit dem Ende der Plat
zierungsphase der Investmentgesell
schaft zur Zahlung fällig. Anteilige Ab
schlagszahlungen entsprechend dem 
Platzierungsverlauf sind bereits vor dem 
Ende der Platzierungsphase möglich. Die 
Initialkosten werden jeweils mit der ersten 
(ggf. Teil) Einzahlung auf die gezeichnete 
Kapitaleinlage durch die jeweiligen Anle
ger fällig.

5. Steuern

Die Beträge verstehen sich inkl. etwaig an
fallender Umsatzsteuer und berücksichti
gen die aktuellen Steuersätze. Die anfal
lende Umsatzsteuer wird in gesetzlicher 
Höhe auf der Grundlage der derzeit gel
tenden Steuergesetze, Rechtsprechung 
und Praxis der Finanzverwaltung berück
sichtigt. Sofern sich diese – insbesonde
re hinsichtlich Höhe der Steuersätze und 
zum Umfang von umsatzsteuerbefreiten 
Leistungen – verändern, können sich die 
der Investmentgesellschaft zu belasten
den Kosten entsprechend verändern.

H. Laufende Kosten der Investmentge
sellschaft

1. Summe aller laufenden  
Vergütungen

Die Summe aller laufenden Vergütungen 
an die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
und an bestimmte Gesellschafter der In
vestmentgesellschaft sowie an Dritte ge
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mäß nachstehenden Ziffern H.2. bis H.4. 
kann jährlich insgesamt bis zu 0,45 % der 
Bemessungsgrundlage im jeweiligen Ge
schäftsjahr betragen.

Neben den vorstehenden Vergütungen 
können weitere Vergütungen und Kosten 
gemäß Ziffern H.5. bis H.8. sowie eine er
folgsabhängige Vergütung gemäß Ziffer 
H.9 berechnet werden.

2. Bemessungsgrundlage

Als Bemessungsgrundlage für die Be
rechnung der laufenden Vergütung gilt 
der durchschnittliche Nettoinventarwert 
der Investmentgesellschaft im jeweiligen 
Geschäftsjahr. Wird der Nettoinventarwert 
nur einmal jährlich ermittelt, wird für die 
Berechnung des Durchschnitts der Wert 
am Anfang und am Ende des Geschäftsjah
res zugrunde gelegt. Für das Geschäfts
jahr 2022 wird für die Ermittlung des Net
toinventarwertes auf den Zeitraum vom 1. 
September 2022 bis zum 31. Dezember 
2022 abgestellt. Der Nettoinventarwert 
der Investmentgesellschaft ist die Summe 
der Nettoinventarwerte der Anteilsklassen 
1 und 2.

3. Vergütungen, die an die  
Kapitalverwaltungsgesellschaft und 
an bestimmte Gesellschafter der In
vestmentgesellschaft zu zahlen sind:

a. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
erhält ab dem 1. September 2022 für 
die Verwaltung der Investmentgesell
schaft bis zum Beginn der Liquidation 
eine jährliche Verwaltungsvergütung 
in Höhe von bis zu 0,2 % der Bemes
sungsgrundlage. Die Kapitalverwal
tungsgesellschaft ist berechtigt, auf 
die jährliche Vergütung quartalsweise 
zum Ende eines Quartals anteilige Vor
schüsse auf Basis der jeweils aktuel
len Planzahlen zu erheben. Mögliche 
Überzahlungen sind nach Feststellung 
des tatsächlichen Nettoinventarwer
tes auszugleichen.

b. Die Komplementärin der Investment
gesellschaft erhält für die Übernah
me der persönlichen Haftung ab dem 
1. September 2022 eine jährliche Ver
gütung in Höhe von bis zu 0,02 % der 
Bemessungsgrundlage. Die Komple

mentärin ist berechtigt, hierauf quar
talsweise zum Ende eines Quartals 
anteilige Vorschüsse auf Basis der je
weils aktuellen Planzahlen zu erheben. 
Mögliche Überzahlungen sind nach 
Feststellung des tatsächlichen Netto
inventarwertes auszugleichen.

c. Die geschäftsführende Kommanditis
tin der Investmentgesellschaft erhält 
für die Übernahme der Geschäftsfüh
rung der Investmentgesellschaft ab 
dem 1. September 2022 eine jährliche 
Vergütung in Höhe von bis zu 0,01 % 
der Bemessungsgrundlage. Die ge
schäftsführende Kommanditistin ist 
berechtigt, hierauf quartalsweise 
zum Ende eines Quartals anteilige Vor
schüsse auf Basis der jeweils aktuel
len Planzahlen zu erheben. Mögliche 
Überzahlungen sind nach Feststellung 
des tatsächlichen Nettoinventarwer
tes auszugleichen.

 Ab Liquidationseröffnung durch Lauf
zeitende, Gesellschafterbeschluss 
oder sonstige Gründe nach § 131 HGB 
beträgt die jährliche Vergütung der 
geschäftsführenden Kommanditistin 
für ihre Tätigkeit als Liquidatorin der 
Investmentgesellschaft bis zu 0,119 % 
der Bemessungsgrundlage.

d. Die Treuhandkommanditistin I erhält 
für die Verwaltung der Beteiligungen 
an der Investmentgesellschaft, die sie 
den Altgesellschaftern gegenüber er
bringt, ab dem 1. September 2022 ei
ne jährliche Vergütung in Höhe von 
bis zu 0,1 % des Nettoinventarwertes 
der Anteilsklasse 1. Die Treuhandkom
manditistin  I ist berechtigt, hierauf 
quartalsweise zum Ende eines Quar
tals anteilige Vorschüsse auf Basis der 
jeweils aktuellen Planzahlen zu erhe
ben. Mögliche Überzahlungen sind 
nach Feststellung des tatsächlichen 
Netto inventarwertes auszugleichen.

e. Die Treuhandkommanditistin II erhält 
für die Verwaltung der Beteiligungen 
an der Investmentgesellschaft, die sie 
den Neugesellschaftern gegenüber er
bringt, ab dem 1. September 2022 ei
ne jährliche Vergütung in Höhe von bis 
zu 0,1 % des Nettoinventarwertes der 
Anteilsklasse 2. Die Treuhandkomman

ditistin II ist berechtigt, hierauf quar
talsweise zum Ende eines Quartals 
anteilige Vorschüsse auf Basis der je
weils aktuellen Planzahlen zu erheben. 
Mögliche Überzahlungen sind nach 
Feststellung des tatsächlichen Netto
inventarwertes auszugleichen.

4. Vergütungen an Dritte 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt 
Dritten aus dem Vermögen der Invest
mentgesellschaft für die Unterstützung 
bei der technischen und kaufmännischen 
Verwaltung der Immobilie ab dem 1. Sep
tember 2022 eine jährliche Vergütung von 
bis zu 0,119 % der Bemessungsgrundlage. 
Die insoweit Beauftragte ist berechtigt, 
hierauf quartalsweise zum Ende eines 
Quartals anteilige Vorschüsse auf Basis 
der jeweils aktuellen Planzahlen zu erhe
ben. Mögliche Überzahlungen sind nach 
Feststellung des tatsächlichen Nettoin
ventarwertes auszugleichen.

5. Vergütungen und Kosten  
auf Ebene etwaiger Objekt
gesellschaften

Auf Ebene der von der Investmentgesell
schaft etwaig gehaltenen Objektgesell
schaften können Vergütungen, etwa für 
die Organe und Geschäftsleiter, Gebüh
ren, Kosten – zum Beispiel ähnliche Ver
gütungen wie in den Ziffern H.7. und H.8. 
dargestellt – und weitere Kosten anfal
len. Diese werden nicht unmittelbar der 
Investmentgesellschaft in Rechnung 
gestellt, wirken sich aber mittelbar über 
den Wert der Objektgesellschaften auf 
den Nettoinventarwert der Investment
gesellschaft aus.

6. Verwahrstellenvergütung

Die jährliche Vergütung für die Verwahr
stelle beträgt 0,0357 % der Bemessungs
grundlage, mindestens jedoch 17.850 Eu
ro p. a. Die Verwahrstelle ist berechtigt, 
auf die jährliche Vergütung quartalsweise 
anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils 
aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögli
che Überzahlungen sind nach Feststel
lung des tatsächlichen Nettoinventar
wertes auszugleichen. Die Verwahrstelle 
kann der Investmentgesellschaft zudem 
Aufwendungen in Rechnung stellen, die 
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ihr im Rahmen der notwendigen Eigen
tumsverifikation oder der notwendigen 
Überprüfung der Ankaufsbewertung 
durch die Einholung externer Gutachten 
entstehen.

7.  Weitere Aufwendungen zulasten der 
Investmentgesellschaft

a. Folgende Kosten einschließlich dar
auf ggf. entfallender Steuern hat die 
Invest mentgesellschaft zu tragen:

i. Kosten für externe Bewerter für 
die Bewertung der Vermögens
gegenstände gemäß § 261, 271 
KAGB; 

ii. bankübliche Depotgebühren au
ßerhalb der Verwahrstelle, ggf. 
einschließlich der banküblichen 
Kosten für die Verwahrung aus
ländischer Vermögensgegen
stände im Ausland;

iii. Kosten für Geldkonten und Zah
lungsverkehr;

iv. Aufwendungen für die Beschaf
fung von Fremdkapital, insbe
sondere an Dritte gezahlte Zins
en;

v. für die Vermögensgegenstände 
entstehende Bewirtschaftungs
kosten (Verwaltungs, Instand
haltungs und Betriebskosten), 
die von Dritten in Rechnung ge
stellt werden;

vi. Kosten der Prüfung der Invest
mentgesellschaft durch deren 
Abschlussprüfer inkl. Kosten 
für die Finanzbuchhaltung und 
Erstellung des Jahresabschlus
ses;

vii. von Dritten in Rechnung gestell
te Kosten für die Geltendma
chung und Durchsetzung von 
Rechtsansprüchen der Inves
tmentgesellschaft sowie der 
Abwehr von gegen die Invest
mentgesellschaft erhobenen 
Ansprüchen;

viii. Gebühren und Kosten, die von 
staatlichen Stellen in Bezug auf 
die Investmentgesellschaft er
hoben werden;

ix. ab Zulassung der Investment
gesellschaft zum Vertrieb ent
standene Kosten für Rechts 
und Steuerberatung sowie 
Wirtschaftsprüfer im Hinblick 
auf die Investmentgesellschaft 
und ihre Vermögensgegenstän
de (einschließlich steuerrechtli
cher Bescheinigungen), die von 
externen Rechts oder Steuer
beratern sowie Wirtschaftsprü
fern in Rechnung gestellt wer
den;

x. Kosten für die Beauftragung von 
Stimmrechtsbevollmächtigten, 
soweit diese gesetzlich erfor
derlich sind;

xi. Steuern und Abgaben, die die 
Investmentgesellschaft schul
det;

xii. angemessene Kosten für Ge
sellschafterversammlungen 
sowie für den Beirat (Auslagen 
und Vergütung). 

b. Auf Ebene der von der Investment
gesellschaft etwaig gehaltenen Ob
jektgesellschaften können ebenfalls 
Kosten nach Maßgabe der vorstehen
den lit. a) und Ziffer H. 8. anfallen. Sie 
werden nicht unmittelbar der Invest
mentgesellschaft in Rechnung ge
stellt, gehen aber unmittelbar in die 
Rechnungslegung der Zweckgesell
schaft ein, schmälern ggf. deren Ver
mögen und wirken sich mittelbar über 
den Wertansatz der Beteiligung in der 
Rechnungslegung auf den Nettoinven
tarwert der Objektgesellschaften aus.

c. Aufwendungen, die bei von der Invest
mentgesellschaft etwaig gehaltenen 
Objekt oder sonstigen Gesellschaf
ten aufgrund besonderer Anforderun
gen des KAGB entstehen, sind von den 
daran beteiligten Gesellschaften, die 
diesen Anforderungen unterliegen, im 
Verhältnis ihrer Anteile zu tragen.

8. Transaktionsgebühr sowie Transak
tions und Investitionskosten

a. Wird die Immobilie bzw. werden die 
Anteile an der Objektgesellschaft 
veräußert, kann die Kapitalverwal
tungsgesellschaft eine Transaktions
gebühr in Höhe von bis zu 0,595 % 
des Verkaufspreises erhalten.

 Die Transaktionsgebühr fällt auch 
an, wenn die Kapitalverwaltungs
gesellschaft die Veräußerung für 
Rechnung einer Objektgesellschaft 
tätigt, an der die Investmentgesell
schaft beteiligt ist. Der Investment
gesellschaft werden darüber hinaus 
die auf die Transaktion ggf. entfallen
den Steuern und Gebühren gesetz
lich vorgeschriebener Stellen belas
tet.

 Im Fall der Veräußerung eines Vermö
gensgegenstandes durch die Kapi
talverwaltungsgesellschaft für Rech
nung der Objektgesellschaft, an der 
die Investmentgesellschaft beteiligt 
ist, ist ein Anteil des Kaufpreises in 
Höhe des an der Objektgesellschaft 
gehaltenen Anteils anzusetzen. Im 
Falle der Veräußerung einer Beteili
gung an der Objektgesellschaft ist 
ein Anteil des Verkehrswertes der 
von der Objektgesellschaft gehalte
nen Vermögenswerte in Höhe des an 
der Objektgesellschaft gehaltenen 
Anteils anzusetzen.

 Der Investmentgesellschaft können 
die im Zusammenhang mit Transakti
onen von Dritten beanspruchten Kos
ten unabhängig vom tatsächlichen 
Zustandekommen des Geschäftes 
belastet werden.

b. Der Investmentgesellschaft werden 
die im Zusammenhang mit nicht von 
Buchstabe a) erfassten Transaktio
nen von Dritten beanspruchten Kos
ten belastet. Diese Aufwendungen 
einschließlich der in diesem Zusam
menhang anfallenden Steuern kön
nen der Gesellschaft unabhängig 
vom tatsächlichen Zustandekommen 
des Geschäftes belastet werden.
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9. Erfolgsabhängige Vergütung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat 
Anspruch auf eine zusätzliche erfolgsab
hängige Vergütung, wenn zum Berech
nungszeitpunkt folgende Voraussetzun
gen erfüllt sind:

a. Die Neugesellschafter haben Auszah
lungen vor Steuern in Höhe ihrer ur
sprünglich geleisteten Einlagen (ex
klusive Ausgabeaufschlag) erhalten, 
wobei die jeweiligen Haftsummen 
erst im Rahmen der Liquidation aus
gekehrt werden und die Altgesell
schafter haben Auszahlungen vor 
Steuern in Höhe des Nettoinventar
wertes der Anteilsklasse 1 zum 1. 
September 2022 erhalten.

b. Die Neugesellschafter haben darü
ber hinaus Auszahlungen vor Steu
ern in Höhe einer durchschnittlichen 
jährlichen Verzinsung von 4 % p. a., 
bezogen auf ihre ursprünglich ge
leisteten Einlagen (exklusive Aus
gabeaufschlag), für den Zeitraum 
vom 1. September 2022 bis zum Be
rechnungszeitpunkt erhalten. Die 
Berechnung der durchschnittlichen 
Verzinsung beginnt mit dem Zeit
punkt der Einzahlungen.

c. Die Altgesellschafter haben darüber 
hinaus Auszahlungen vor Steuern in 
Höhe einer durchschnittlichen jährli
chen Verzinsung von 4 % p. a., bezo
gen auf den Nettoinventarwert der An
teilsklasse 1 zum 1. September 2022 für 
den Zeitraum vom 1. September 2022 
bis zum Berechnungszeitpunkt erhal
ten.

Der Anspruch auf erfolgsabhängige Ver
gütung für die Kapitalverwaltungsge
sellschaft besteht in Höhe von 20 % der 
Summe aus allen über die Auszahlungen 
gemäß a) bis c) hinaus an die Neugesell
schafter und Altgesellschafter gezahlten 
Auszahlungen.

Der jeweilige Anspruch auf erfolgsabhän
gige Vergütung wird jeweils zum Ende 
des Wirtschaftsjahres, spätestens nach 
der Veräußerung aller Vermögensgegen
stände, zur Zahlung fällig.

Dem Verkauf von Vermögensgegenstän
den im Sinne dieser Ziffer steht es gleich, 
wenn bezüglich dieser Vermögensgegen
stände wegen Untergangs ein Versiche
rungsfall eintritt.

10. Geldwerte Vorteile

Geldwerte Vorteile, die die Kapitalverwal
tungsgesellschaft oder ihre Gesellschaf
ter oder Gesellschafter der Investment
gesellschaft im Zusammenhang mit der 
Verwaltung der Investmentgesellschaft 
oder der Bewirtschaftung der dazugehö
rigen Vermögensgegenstände erhalten, 
werden auf die Verwaltungsvergütung 
angerechnet.

11. Sonstige vom Anleger unmittelbar zu 
entrichtende Kosten

Jeder Anleger hat neben der Leistung sei
nes Zeichnungsbetrages nebst Ausgabe
aufschlag im Zusammenhang mit dem Er
werb, der Verwaltung und der Veräuße
rung seines Anteils noch folgende weite
re Kosten an einen beauftragten Dritten 
zu entrichten, die nicht auf die von der In
vestmentgesellschaft zusätzlich zu tra
genden Kosten und Gebühren angerech
net werden:

a. Notargebühren und Registerkosten 
sind in gesetzlicher Höhe nach der Ge
bührentabelle für Gerichte und Nota
re sowie der Kostenordnung zzgl. ggf. 
anfallender gesetzlicher Umsatzsteu
er vom Anleger (bzw. von einem Erben 
oder Vermächtnisnehmer) selbst zu 
tragen, falls er sie ausgelöst hat.

b. Sämtliche Zahlungen, die an Anleger 
oder sonstige Berechtigte, zum Bei
spiel auf Auslandskonten oder Fremd
währungskonten, geleistet werden, 
werden unter Abzug sämtlicher Ge
bühren zulasten des Empfängers ge
leistet.

c. Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der 
Investmentgesellschaft oder Veräu
ßerung des Anteils an der Investment
gesellschaft auf dem Zweitmarkt kann 
die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
von dem Anleger Erstattung von not
wendigen Auslagen in nachgewiese

ner Höhe, jedoch nicht mehr als 25 % 
des Anteilswertes, verlangen.

12. Erwerb von Anteilen an  
Investmentvermögen

Ein Erwerb von Anteilen an Zielinvest
mentvermögen, die direkt oder indirekt 
von der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
oder einer anderen Gesellschaft verwaltet 
werden, mit der die Kapitalverwaltungsge
sellschaft durch eine wesentliche unmit
telbare oder mittelbare Beteiligung ver
bunden ist, ist nicht zulässig.

13. Steuern

Die vorstehend genannten Beträge ver
stehen sich inkl. etwaig anfallender Um
satzsteuer und berücksichtigen die aktu
ellen Steuersätze. Die anfallende Umsatz
steuer wird in gesetzlicher Höhe auf der 
Grundlage der derzeit geltenden Steuer
gesetze, Rechtsprechung und Praxis der 
Finanzverwaltung berücksichtigt. Sofern 
sich diese – insbesondere hinsichtlich der 
Höhe der Steuersätze und zum Umfang 
von umsatzsteuerbefreiten Leistungen 
– verändern, können sich die der Invest
mentgesellschaft zu belastenden Kosten 
entsprechend verändern.

I. Ertragsverwendung/Auszahlung

Die aus der Investitionstätigkeit der Invest
mentgesellschaft erzielte jeweils vorhan
dene freie Liquidität (einschließlich der 
Liquidität aus Veräußerungen der Immo
bilie bzw. der Objektgesellschaft) soll an 
die Anleger ausgezahlt werden, soweit sie 
nicht nach Auffassung der geschäftsfüh
renden Kommanditistin der Investmentge
sellschaft als angemessene Liquiditätsre
serve zur Sicherstellung einer ordnungs
gemäßen Fortführung der Geschäfte der 
Investmentgesellschaft bzw. zur Erfüllung 
von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur 
Substanzerhaltung bei der Investment
gesellschaft benötigt wird. Die Höhe der 
Auszahlungen kann variieren. Es kann zur 
Aussetzung der Auszahlungen kommen.
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J. Geschäftsjahr, Dauer, Liquidation und 
Berichte

1. Das Geschäftsjahr der Investmentge
sellschaft beginnt am 1. Januar eines 
Jahres und endet am 31.  Dezember 
eines Jahres. Wird die Investmentge
sellschaft unterjährig beendet, so ist 
das letzte Geschäftsjahr ein Rumpfge
schäftsjahr.

2. Die Investmentgesellschaft ist ent
sprechend dem Gesellschaftsver
trag für die Zeit bis zum 31. Dezember 
2034 errichtet (nachfolgend „Grund
laufzeit“). Die Grundlaufzeit verlängert 
sich um bis zu einem Jahr, sofern und 
soweit die geschäftsführende Kom
manditistin die Platzierungsphase 
gemäß § 7 Abs. 2 des Gesellschafts
vertrages um bis zu einem Jahr bis 
zum 31.  Dezember 2024 verlängert. 
Die ordentliche Kündigung der Betei
ligung an der Investmentgesellschaft 
ist ausgeschlossen. Die Investment
gesellschaft wird nach Ablauf der 
Grundlaufzeit und eventueller Ver
längerungen aufgelöst und durch die 
geschäftsführende Kommanditistin 
der Investmentgesellschaft als Liqui
datorin abgewickelt (liquidiert), es sei 
denn, die Gesellschafter beschließen 
mit der im Gesellschaftsvertrag hier
für vorgesehenen Stimmenmehrheit 
etwas anderes. Eine Verlängerung der 
Grundlaufzeit kann durch Beschluss 
der Gesellschafter mit der im Gesell
schaftsvertrag hierfür vorgesehenen 
Mehrheit einmalig oder in mehreren 
Schritten um insgesamt bis zu vier 
Jahren beschlossen werden. Zulässi
ge Gründe für eine Verlängerung der 
Grundlaufzeit sind:

a) Eine länger als geplante Verkaufs
dauer der Immobilie bzw. der Be
teiligungen der Objektgesellschaft 
am Laufzeitende der Investment
gesellschaft und/oder

b) ungünstige Marktbedingungen für 
den Verkauf der Immobilie bzw. 
der Beteiligungen der Objektge
sellschaft zum Laufzeitende der 
Invest mentgesellschaft mit Aus
sicht auf Besserung der Marktbe

dingungen und perspektivisch hö
here Rückflüsse für die Anleger in
folge der Laufzeitverlängerung der 
Investmentgesellschaft.

 Die Investmentgesellschaft kann auch 
vor Ablauf der Grundlaufzeit der Invest
mentgesellschaft mit einer Mehrheit 
von 75 % der abgegebenen Stimmen 
der Kommanditisten aufgelöst werden.

3. Im Rahmen der Liquidation der Invest
mentgesellschaft werden die lau
fenden Geschäfte beendet, etwaige 
noch offene Forderungen der Invest
mentgesellschaft werden eingezogen, 
das übrige Vermögen wird in Geld um
gesetzt und etwaige verbliebene Ver
bindlichkeiten der Investmentgesell
schaft werden beglichen. Ein nach Ab
schluss der Liquidation verbleibendes 
Vermögen der Investmentgesellschaft 
wird nach den Regeln der Gewinnzu
weisung in der Investmentgesellschaft 
und den anwendbaren handelsrechtli
chen Vorschriften verteilt.

4. Spätestens sechs Monate nach Ab
lauf des Geschäftsjahres der Invest
mentgesellschaft erstellt die Invest
mentgesellschaft einen Jahresbericht 
gemäß § 158 KAGB in Verbindung mit 
§ 135 KAGB, auch in Verbindung mit 
§ 101 Absatz 2 KAGB. Für den Fall einer 
Beteiligung nach § 261 Absatz 1 Nr. 2 
bis 6 KAGB sind die in § 148 Absatz 2 
KAGB genannten Angaben im Anhang 
des Jahresberichtes zu machen.

5. Die Bewertung der Vermögensge
genstände und die Berechnung des 
Nettoinventarwertes je Anteil auf den 
31. Dezember eines Jahres werden im 
Jahresbericht offengelegt. Gesetzlich 
vorgesehene Bewertungen auf andere 
Stichtage werden auf der Internetsei
te der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
veröffentlicht.

6. Der Jahresbericht ist bei den im Ver
kaufsprospekt und in dem Basisinfor
mationblatt angegebenen Stellen er
hältlich; er wird ferner im Bundesanzei
ger bekannt gemacht.

K. Verwahrstelle

1. Für die Investmentgesellschaft wird 
eine Verwahrstelle gemäß § 80 KAGB 
beauftragt; die Verwahrstelle handelt 
unabhängig von der Kapitalverwal
tungsgesellschaft und ausschließlich 
im Interesse der Investmentgesell
schaft und ihrer Anleger.

2. Die Aufgaben und Pflichten der Ver
wahrstelle richten sich nach dem Ver
wahrstellenvertrag, nach dem KAGB 
und den Anlagebedingungen.

3. Die Verwahrstelle kann Verwahraufga
ben nach Maßgabe des § 82 KAGB auf 
ein anderes Unternehmen (Unterver
wahrer) auslagern.

4. Die Verwahrstelle haftet gegenüber der 
Investmentgesellschaft oder gegen
über den Anlegern für das Abhanden
kommen eines verwahrten Finanzins
trumentes im Sinne des § 81 Absatz 1 
Nr. 1 KAGB (Finanzinstrument) durch 
die Verwahrstelle oder durch einen Un
terverwahrer, dem die Verwahrung von 
Finanzinstrumenten nach § 82 Absatz 1 
KAGB übertragen wurde. Die Verwahr
stelle haftet nicht, wenn sie nachwei
sen kann, dass das Abhandenkommen 
auf äußere Ereignisse zurückzuführen 
ist, deren Konsequenzen trotz aller an
gemessenen Gegenmaßnahmen un
abwendbar waren. Weitergehende An
sprüche, die sich aus den Vorschriften 
des bürgerlichen Rechts aufgrund von 
Verträgen oder unerlaubten Handlun
gen ergeben, bleiben unberührt. Die 
Verwahrstelle haftet auch gegenüber 
der Investmentgesellschaft oder den 
Anlegern für sämtliche sonstigen Ver
luste, die diese dadurch erleiden, dass 
die Verwahrstelle fahrlässig oder vor
sätzlich ihre Verpflichtungen nach den 
Vorschriften des KAGB nicht erfüllt. Die 
Haftung der Verwahrstelle bleibt von 
einer etwaigen Übertragung der Ver
wahraufgaben gemäß vorstehender 
Ziffer K.3. unberührt. 
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L. Wechsel der Kapital
verwaltungsgesellschaft  
und der Verwahrstelle

1. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft 
kann das Verwaltungs und Verfügungs
recht über die Investmentgesellschaft 
auf eine andere Kapitalverwaltungsge
sellschaft übertragen. Die Übertragung 
bedarf der vorherigen Genehmigung 
durch die Bundesanstalt für Finanz
dienstleistungsaufsicht.

2. Die Investmentgesellschaft kann ge
mäß § 154 Absatz 2 Nr. 1 KAGB eine an
dere externe Kapitalverwaltungsge
sellschaft benennen oder sich in eine 
intern verwaltete geschlossene Invest
mentkommanditgesellschaft umwan
deln. Dies bedarf jeweils der vorheri
gen Genehmigung durch die Bundes
anstalt für Finanzdienstleistungsauf
sicht (BaFin).

3. Die Verwahrstelle für die Investment
gesellschaft kann gewechselt werden. 
Der Wechsel bedarf der Genehmigung 
durch die BaFin. 
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